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Technische Anschlussbedingungen Gas

Stand: Oktober 2018

1. Geltungsbereich  
(siehe auch NDAV, Teil 4, § 20)

(1) Diesen Technischen Anschlussbedingungen Gas, im 
folgenden TAB Gas genannt, liegt die „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 
Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruck-
anschlussverordnung - NDAV)“ vom 01.11.2006, veröffent-
licht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil 1 Nr. 50 am 
07.11. 2006, zugrunde. Sie gelten für den Anschluss und den 
Betrieb von Anlagen, die an das Erdgasversorgungsnetz der 
Stadtwerke Oranienburg GmbH, im folgenden Stadtwerke 
Oranienburg genannt, angeschlossen sind oder ange-schlos-
sen werden.

(2) Sie gelten im Netzgebiet der Stadtwerke Oranienburg 
GmbH.

(3) Diese TAB Gas treten mit Wirkung vom 01.10.2018 in 
Kraft.

(4) Fragen über Auslegung und Anwendung dieser TAB Gas 
sind vor Ausführung von Installati-onsarbeiten mit der Stadt-
werke Oranienburg zu klären.

(5) Die TAB Gas gelten in Verbindung mit weiteren Richtlinien 
der Stadtwerke Oranienburg und den technischen Regeln des 
DVGW.

2. Anmeldeverfahren  
(siehe auch NDAV, Teil 1, §§ 1, 2, 4)

(1) Es ist das bei der Stadtwerke Oranienburg übliche An-
meldeverfahren unter Verwendung der Anmeldevordrucke 
einzuhalten. Die Anmeldung ist vor Beginn der Installations-
arbeiten einzureichen. Installations-unternehmen, die nicht in 
das Installateurverzeichnis der Stadtwerke Oranienburg bzw. 
der EMB, GASAG oder NBB eingetragen sind, haben bei 
der Anmeldung einer Anlage eine Kopie des Installateuraus-
weises ihres zuständigen Netzbetreibers zur Erteilung einer 
Ausnahmebewilligung für die Einzelanlage mit zu übergeben. 
Eintragungen in das Installateurverzeichnis und Ausnahme-
bewilligungen für Einzelanlagen werden für die Stadtwerke 
Oranienburg bei der NBB vorgenommen. Auskünfte dazu 
erteilt die Stadtwerke Oranienburg.

(2) Um das Versorgungsnetz, den Netzanschluss und die 
Messeinrichtungen leistungsgerecht auslegen und die Netz-
rückwirkungen beurteilen zu können, sind auf der Anmeldung 
Angaben über die anzuschließenden bzw. ggf. wegfallenden 
Gasverbrauchsgeräte zu machen, aus denen die von der 
Stadtwerke Oranienburg vorzuhaltende Leistung ermittelt und 
festgelegt werden kann.

(3) Fragen zur Ausführung der geplanten Anlage sind vor 
Beginn der Installationsarbeiten vom Installateur mit der 
Stadtwerke Oranienburg zu klären. Dies gilt insbesondere 
für die Festlegung der Bauart und Größe der einzubauenden 
Messeinrichtung.

3. Abnahme/ Inbetriebsetzung der Kun-
denanlage  
(siehe auch NDAV, Teil 2, § 14)

(1) Die Abnahme/Inbetriebsetzung der Kundenanlage ist 5 
Arbeitstage vorher bei der Stadtwerke Oranienburg zu be-
antragen.

(2) Kundenanlagen sind grundsätzlich nach den geltenden 
Bestimmungen des DVGW - TRGI zu errichten. Davon darf 
nur abgewichen werden, wenn nach vorheriger Abstimmung 
mit der Stadtwerke Oranienburg und ggf. dem Bezirksschorn-
steinfegermeister eine Ausführungsart gewählt wurde, die den 
Anforderungen der DVGW - TRGI mindestens gleichwertig ist.

(3) Die Abnahme einer durch ein Installateurunternehmen 
errichteten bzw. instandgesetzten Kundenanlage erfolgt ge-
nerell durch einen Beauftragten der Stadtwerke Oranienburg 
im Beisein des Installateurs. Die Mitwirkung des Installateurs 
erfolgt dabei nicht im Auftrag der Stadtwerke Oranienburg.

(4) Die Installationsanlage ist dem Beauftragten der Stadtwer-
ke Oranienburg mit einem Prüfdruck von 150 mbar vorzu-
führen. Alle geplanten und angeschlossenen Verbraucher 
müssen elektrisch und thermisch betriebsbereit sein und sind 
im Beisein des Beauftragten der Stadtwerke Oranienburg 
durch den Installateur in Betrieb zu nehmen. Ist dies nicht 
möglich, werden nicht benötigte Verbrauchsleitungen durch 
die Stadtwerke Oranienburg gesperrt. Die Entsperrung ist 
nicht Bestandteil der Inbetriebnahme und somit kostenpflich-
tig.

Stadtwerke Oranienburg GmbH
stadtwerke-oranienburg.de
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(5) Sind zur Inbetriebsetzung einer Kundenanlage andere 
Kundenanlagen vorübergehend außer Betrieb zu setzen, hat

die Information und Terminabstimmung mit den betroffenen 
Kunden durch den Installateur zu erfolgen.

(6) Nach erfolgter Abnahme wird die zur Messung des Gas-
verbrauches benötigte Messeinrichtung durch den Beauftrag-
ten der Stadtwerke Oranienburg eingebaut.

(7) Die Kundenanmeldung/der Zählereinbaubeleg ist durch 
den Kunden mittels Unterschrift zu bestätigen. Bei Nichtanwe-
senheit des Kunden kann diese Unterschriftsleistung durch 
den Installateur oder eine andere Person erfolgen, wenn 
diese dem Beauftragten der Stadtwerke Oranienburg eine 
vom Kunden dafür ausgestellte Vollmacht übergibt.

4 Plombenverschlüsse  
(siehe auch NDAV, Teil 2, §§ 8, 13)

(1) Anlagenteile, in denen nichtgemessenes Erdgas fließt, 
müssen von der Stadtwerke Oranienburg plombiert werden
können. Das gleiche gilt auch für Anlagenteile, die aus tarif-
lichen Gründen unter Plombenverschluss zu nehmen sind.

(2) Plombenverschlüsse der Stadtwerke Oranienburg dürfen 
vom Installateur nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt-
werke Oranienburg geöffnet werden. Bei Gefahr dürfen 
die Plomben ohne vorherige Zustimmung der Stadtwerke 
Oranienburg geöffnet werden. In diesem Fall ist die Stadt-
werke Oranienburg unverzüglich unter Angabe der Gründe 
zu informieren.

(3) Haupt- und Sicherungsstempel der geeichten oder be-
glaubigten Messeinrichtungen dürfen nach den eichrechtli-
chen Bestimmungen nicht entfernt oder beschädigt werden.

5 Erdgasnetzanschluss  
(siehe auch NDAV, Teil 2, §§ 5, 6, 7, 8, 10)

(1) Der Netzanschluss verbindet das Verteilungsnetz der 
Stadtwerke Oranienburg mit der Kundenanlage. Er besteht
aus der Hausanschlussleitung, Hauseinführungskombination 
mit Hauptabsperreinrichtung und ggf. dem Hausdruckregel-
gerät.

(2) Durch die Stadtwerke Oranienburg wird am Hausan-
schluss ein Versorgungsdruck von 22 mbar bereitgestellt.

(3) Die Herstellung eines Hausanschlusses ist bei der Stadt-
werke Oranienburg unter Nutzung des dafür vorgesehenen
Formulars schriftlich zu beantragen. Mit dem Anschluss-
nehmer wird ein Vertrag zur Herstellung des Netzanschlusses 
geschlossen. Die Herstellung des Netzanschlusses erfolgt 
in jedem Fall durch ein von der Stadtwerke Oranienburg 
beauftragtes Rohrleitungsbauunternehmen oder durch die 
Stadtwerke Oranienburg selbst.

(4) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, 
haben die schriftliche Zustimmungdes Eigentümers zur Her-
stellung des Netzanschlusses unter Anerkennung der damit 
verbunde-nen Verpflichtungen beizubringen.

6 Zählerplätze  
(siehe auch NDAV, Teil 4, § 22)

(1) Der Aufstellungsort der Gaszähler darf nicht zu warm, 
muss leicht erreichbar und trocken sein.

(2) Aufstellungsort, Größe und Art des Gaszählers werden 
von der Stadtwerke Oranienburg bestimmt. Auf Verlangender 
Stadtwerke Oranienburg ist vom Anschlussnehmer die Mög-
lichkeit der Fernauslesung der Messdaten zu schaffen.

(3) Gaszähler sind so anzubringen, dass sie leicht abgelesen 
und ausgewechselt werden könnenund gegen mechanische 
Beschädigungen geschützt sind. Sie sind spannungsfrei und 
ohne Berührung mit umgebenden Wänden anzuschließen.

(4) Zählerplätze sind ggf. dauerhaft so zu kennzeichnen, dass 
ihre Zuordnung zur jeweiligen Kun-denanlage eindeutig er-
sichtlich ist.

(5) Weitere Einbaubedingungen sind im Pkt. 5.5 der DVGW 
TRGI, Ausgabe 2018, geregelt.

7 Druckregelgeräte  
(siehe auch NDAV, Teil 2, § 10)

(1) Muss zur Versorgung eines Grundstückes ein besonderes 
Druckregelgerät oder eine beson-dere Absperreinrichtung 
installiert werden, so ist durch den Anschlussnehmer unent-
geltlich eingeeigneter Raum oder Platz nach Maßgabe der 
Stadtwerke Oranienburg zur Verfügung zu stellen.

(2) Druckregelgeräte sind so anzubringen, dass sie leicht 
abgelesen und ausgewechselt werdenkönnen und gegen 
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mechanische Beschädigungen geschützt sind. Sie sind 
spannungsfrei undohne Berührung mit umgebenden Wänden 
anzuschließen und müssen jederzeit zugänglich sein.
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